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Kundmachung

gemäß 55 24 Abs. L2, 38 Abs. 12 und STROG 2OLO, LGBl.Nr. 49/2OLO i.d.F. LGBl.Nr.
73/2023 i.V.m. S 92 Stmk. Gemeindeordnung 1967, LGBl.Nr. L15/1967 i.d.F. LGBl.Nr.
68/2023.

ln der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lang vom 23.03 .2023, GZ A-2023-1093-
OOO77 wurden die Anderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.05 sowie die
Anderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.20 beschlossen und der Steiermärkischen
La ndesregierung zur Genehmigung vorgelegt.

Die Anderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.05 sowie die Anderung des
Flächenwidmungsplanes Nr. 5.20 gelten aufgrund von Fristablauf als genehmigt. Darüber
wurde die Gemeinde Lang mit Schreiben des Amtes der Steiermärkischen
La n desregieru ng vom 15.0 1 .2024, GZ: ABT13-7 903 / 2023-19 ve rstä n d igt.

Die Verordnungen über die Anderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.05
sowie die Anderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.20 der Gemeinde Lang (Wortlaut
und planliche Darstellung) tritt nunmehr mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist
(2 Wochen)folgenden Tag in Rechtskraft.
lnnerhalb der Kundmachungsfrist kann in die Verordnung (Wortlaut und planliche
Darstellung) im Gemeindeamt während den Amtsstunden öffentliche Einsicht genommen
werden.

Amtsstunden Montag, Dienstag, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr

Dieser Kundmachung sind Wortla ut und planliche Darstellune an der Amtstafel
beieefüet.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die ggst. Verordnung auch nach der
Kundmachungsfrist und dem Eintritt der Rechtskraft im Gemeindeamt während der
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht bereitgehalten wird.

Der Bürgermeister:

Abg. z. NR Joachim Schnabel
( e I e ktro n i sch si g n i e rt)
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Verordnung

g I Präambel

Der Gemeinderat der Gemeinde Lang hat in seiner sitzung vom 23,03.2023 die
5. Anderung des S. örttichen Entwickiungskonzeptes gemäß $ 24 (6) des Stmk.
R0G 2010 idgF beschlossen.

$ 2 Zeichnerische Darstettung

Die Plandarstettung fzeichnerische Darstettung] im Maßstab 1:5.000 mit Datum
08.03.2023, GZ: R0-610-20/s.0s öEK, verfasst von der lnterptan ZT GmbH,
vertreten durch Arch. Dl Günter Reissner MSc, ist integrierender BestandteiI
dieser verordnung. Der Bestand und die Anderung gehen aus der zeichnerischen
Darste[tung hervor.

$ 3 Anderung

Die Anderung des örttichen EntwickLungskonzeptes betrifft im örttichen
EntwickLungsptan fotgenden Bereich:

t1l ln der KG Lang wird nördlich der Gemeindegrenze zur Gemeinde Tittmitsch
und südwesttich der siedtungsagglomeration Kteinjöß im Bereich der
bestehenden örtLichen Vorrangzone/Eignungszone für Rohsto{fgewinnung
eine Örtliche Vorrangzone/Eignungszonelür Energieerzeugung - photovoltaik
{pva) festgetegt.

tzl lm südtichen Bereich wird die bestehende örttiche Vorrang-
zone/Eignungszone für Rohstof fgewinnung nicht fortgeführt.

$ 4 Räumtiches Leitbitd

!e1.!etlynosbereich.des Räumtichen Leitbildes umfasst die im g 3 festgetegte
0rttiche Vorrangzone/Eignungszone für Energieerzeugung - photoviltaik tp;),

[1 ] Prüfung der bodenmechanischen
Bauarbeiten.

Eignung und Standfestigkeit vor

[2J Getändeveränderungen sind nur im unbedingt erforderlichen Maß zutässig. Die
Errichtung von niedrigen Erdwa[[en {< Z,OO m} zur Einfassung der Antage ist
zutässig

[3) Zur Sicherstetlung der [andschaftsräumtichen Einfassung der Antagenftäche
sind randtiche Baum- und Gehötzbestände zu erhatten.

14) Enttang des Tittmitschweges sind Baum- chpflanzungen
vorzunehmen und dauerhaft wirksam ats Sich erhatten. Der

u

Abstand zwischen den Baumpf Ianzungen
Sträucher sind versetzt anzuordnen und en
den Bäumen oder in zweiter Reihe zu pfLanze
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Gemeinde Lang I öEK 5.05 I Verordnung

Baum- und strauchpf [anzungen sind mit standortgerechten, heimischen
Gehötzen in BaumschutquaLität auszuführen. Baumpftanzungen sind mit
einem stammumfang von mind. 18120 cm in ein Meter Höhe durchzuführen. lrn
Rahmen der Baueinreichung ist ein Bepftanzungsptan zu erstelten und der
Baubehörde vorzutegen.

[5] Die Höhe von neuen bau[ichen Antagen darf max. 3,80 m über Getände
betragen.

[6] Eine attfättige Einzäunung des Getändes ist unzutässig. Davon ausgenommen
sind Trafostationen.

g 5 Rechtswirksamkeit

Nach Genehmigung der Anderung des Örtlichen Entwicktungskonzeptes durch die
Stmk. Landesregierung beginnt ihre Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf
der Kundmachungsfrist folgenden Tag.

Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

INnUg. Joachim nabetJ
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Verordnung
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Für den Gemeinderat

Der Bürgermeister:

Der Gemeinderat der Gemeinde Lang hat in seiner sitzung vom 23.03.2023 die20.Anderung des 5. Ftächenwidmungiptanel gemäß $ 38 {61 des Srmk. ROG 2010idgF beschtossen.

$ 2 Zeichnerische Darstettung

Die Plandarstetlung lzeichnerische Darsteilung) im Maßstab 1:5.000 mit Datum08'03'2023, GZ: R0-61 0'2a/s.20 FWp, verfasst von der rnterptan ZT GmbH, vertretendurch Arch' Dl Günter Reissner Msc, ist integrierender Bestandteit dieserverordnung. Der Bestand und die Anderung gehen aus der zeichnerischenDarstettung hervor.

$ 3 Anderung

Die Anderung des Ftächenwidmungsp.anes betrifft folgenden Bereich:

[1] Eine Teitftäche des Grundstückes s35 der KG Lang wird ats Freitand- tand- undforstwirtschaftIi che Nutzung festgetegt.

Ersichttichmachung: Für diese Teitfläche wird watd mit erhöhter öffentticher
Wirkung ersichtlich gemacht.

[2J Das Grundstück 536, sowie eine Teitftäche des Grundstückes s35 der KG Langwerden ats Sondernutzung im Freitand für Energieerzeugungs- und -versorgungsantagen - photovoltaikantage [pva) mit 
-Oer 

zeitiich fotgenden
Nutzung Freitand- tand- und forstwirtschifttiche Nutzung restf eiegt.
Eintrittszeitpunkt der Folgenutzung: Aufgabe der Nutzung ais pV-Antage undAbbau der PV-Antage.

g 4 Rechtskraft

Nach Genehmigung der Anderung des Ftächenwidmungsplanes durch die stmk.L_andesregierung beginnt ihre RJchtswirksamkeit mit dem auf den AbLauf derKundmachungsfrist fotgenden Tag.
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